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Bekanntmachungen des Landkreises  

Beschlüsse der 2. Sonder-Sitzung des Kreisausschusses am 9. Juli 2018 

Der Kreisausschuss beschloss im öffentlichen Teil: 

Vorlagennummer: 5-3580/18-II 

Der Landkreis Teltow-Fläming erhebt Klage gegen das Land Brandenburg (Landesamt für 
Soziales und Versorgung) vor dem Verwaltungsgericht Potsdam wegen Erstattung von 
Freihaltekosten nach § 15 Abs. 5 Landesaufnahmegesetz in Höhe von 230.532,53 € zzgl. 
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit. 

Der Kreisausschuss beschloss im nicht öffentlichen Teil: 

Vorlagennummer: 5-3517/18-III 

Der Kreisausschuss beschließt die Förderung von Maßnahmen im Denkmalschutz. 

Vorlagennummer: 5-3525/18-III 

Der Kreisausschuss beschließt die Preisträger für die Vergabe des Denkmalpflegepreises 
2018. 

Vorlagennummer: 5-3473/18-I 

Der Kreisausschuss beschließt den Kauf von Grundstücken des Landes Brandenburg 
(Landesforstverwaltung). 

Vorlagennummer: 5-3501/18-I 

Der Landkreis schließt einen Erbbaurechtsvertrag über eine noch zu vermessende 
Teilfläche von ca. 785 m² des Flurstückes 163/5 der Flur 32 in der Gemarkung Jüterbog ab. 

Vorlagennummer: 5-3561/18-I 

Der Auftrag zur Lieferung von 2 Geräteträgern für die Kreisstraßenmeisterei wird an die 
Firma Bartling Landtechnik GmbH in Hohenseefeld vergeben. 

Vorlagennummer: 5-3562/18-I 

Die Fahrbahnsanierungsarbeiten der K 7225 (Dornswalde bis Massow) werden an die Firma 
EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH in Michendorf vergeben. 

Vorlagennummer: 5-3563/18-I 

Die Fahrbahnsanierungsarbeiten der K 7239 (Diedersdorf bis Anschluss L 76) werden an 
die Firma EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH in Michendorf vergeben. 

Vorlagennummer: 5-3581/18-I 

Die Unterhaltsreinigung des Kreishauses, Los III und Los IV, wird an die Firma H. Koplin-
Reinigungsinstitut GmbH in Jüterbog vergeben.  

  



Amtsblatt 
für den Landkreis Teltow-Fläming 19/2018 
__________________________________________________________________________________________ 

Seite 3 von 4 

Öffentliche Bekanntmachung der Neufestsetzung einer Ortsdurchfahrt im Zuge 
der Kreisstraße K 7241 der Gemeinde Großbeeren, Ortsteil Großbeeren 

Mit der Bestandskraft des Bebauungsplanes „Die Gehren“ wird demnächst die Bebauung 
des Wohngebietes beginnen. Da die Wohngebietserschließung über die Kreisstraße K 7241 
erfolgen soll, wird die Ortsdurchfahrt Großbeeren neu festgesetzt.  

Die Ortsdurchfahrt wird gemäß § 5 Abs. 2 des Brandenburgischen Straßengesetzes vom 28. 
Juli 2009 (GVBL. I, S. 358) in der zurzeit gültigen Fassung im Einvernehmen mit der 
Gemeinde Großbeeren wie folgt neu festgesetzt: 

K 7241, Großbeeren von Anfang OD, Abschnitt 30 km 1,698 auf 

K 7241, Großbeeren von Anfang OD, Abschnitt 30 km 2,500  

Nähere Angaben zum  Verlauf der Ortsdurchfahrt sind dem beigefügten Lageplan zu 
entnehmen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Teltow-Fläming, die Landrätin, Am Nuthefließ 2, 
14943 Luckenwalde schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Luckenwalde, 11. Juli 2018 

Wehlan 
Landrätin 
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